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RICHTLINIE DES RATES

vom 14. Juni 1966

über den Verkehr mit Getreidesaatgut

(66/402/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS
GEMEINSCHAFT —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbeson
dere auf die Artikel 43 und 100 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parla
ments (*),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und So
zialausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Erzeugung von Getreide nimmt in der
Landwirtschaft der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft einen äußerst wichtigen Platz ein .

Der Erfolg des Anbaus von Getreide hängt
weitgehend von der Verwendung geeigneten
Saatguts ab. Daher haben einige Mitgliedstaaten
seit einiger Zeit den gewerbsmäßigen Verkehr
mit Getreidesaatgut auf hochwertiges Saatgut
beschränkt. Sie haben sich der Ergebnisse der
Pflanzenzüchtungsarbeiten bedient , die seit meh
reren Jahrzehnten betrieben worden sind und
zu hinreichend beständigen und homogenen Ge
treidesorten geführt haben, welche hinsichtlich
ihrer Eigenschaften für den jeweiligen Nutzungs
zweck wesentliche Vorteile erwarten lassen.

Eine höhere Produktivität beim Anbau von
Getreide in der Gemeinschaft wird dadurch er
reicht werden, daß die Mitgliedstaaten bei der
Auswahl der zum gewerbsmäßigen Verkehr zu
gelassenen Sorten einheitliche und möglichst
strenge Regeln anwenden.

Eine Beschränkung des gewerbsmäßigen Ver
kehrs auf bestimmte Sorten ist jedoch nur ge
rechtfertigt, soweit gleichzeitig sichergestellt
wird, daß der Landwirt auch wirklich Saatgut
dieser Sorten erhält.

Zu diesem Zweck wenden einige Mitgliedstaa
ten Anerkennungssysteme an, welche eine Si
cherung der Sortenechtheit und -reinheit durch
amtliche Überwachung zum Gegenstand haben.
Solche Systeme bestehen schon auf inter

nationaler Ebene. Die Organisation der Verein

ten Nationen für Ernährung und Landwirtschaft
hat Mindestnormen für die Anerkennung von
Maissaatgut in europäischen und Mittelmeerlän
dern empfohlen. Außerdem hat die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung ein System für die sortenmäßige An
erkennung von Futterpflanzensaatgut, das für
den internationalen Handel bestimmt ist , ge
schaffen.

Es ist angebracht, auf den Erfahrungen mit
diesen Systemen ein einheitliches Anerkennungs
system für die Gemeinschaft aufzubauen.

Es ist angebracht , daß dieses System im ge
werbsmäßigen Verkehr sowohl zwischen den
Mitgliedstaaten als auch auf den nationalen
Märkten gilt .

Im allgemeinen darf Getreidesaatgut ge
werbsmäßig nur in den Verkehr gebracht wer
den, wenn es gemäß den Anerkennungsvorschrif
ten als Basissaatgut oder zertifiziertes Saatgut
amtlich geprüft und anerkannt worden ist . Bei
der Wahl der technischen Begriffe des „Basis
saatguts" und des „zertifizierten Saatguts" knüpft
das System an eine bereits bestehende internatio
nale Terminologie an.

Es ist angebracht, Getreidesaatgut, das nicht
gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht wird ,
wegen seiner geringen wirtschaftlichen Bedeu
tung aus dem Anwendungsbereich der Gemein
schaftsregelung auszuschließen. Das Recht der
Mitgliedstaaten muß unberührt bleiben, dieses
Saatgut besonderen Vorschriften zu unterwerfen.

Es ist angebracht, die Gemeinschaftsregelung
nicht auf Saatgut anzuwenden, das nachweislich
zur Ausfuhr nach dritten Ländern bestimmt ist .

Um neben den genetischen Eigenschaften die
äußere Beschaffenheit des Getreidesaatguts in
der Gemeinschaft zu verbessern, müssen be
stimmte Voraussetzungen hinsichtlich der tech
nischen Reinheit, der Keimfähigkeit und des Ge
sundheitszustands vorgesehen werden.

Zur Sicherung der Identität des Saatguts
müssen gemeinschaftliche Regeln für die Ver
packung, die Probenahme, die Verschließung und
die Kennzeichnung festgelegt werden. Zu diesem
Zweck müssen die Etikette die für die Durch
führung der amtlichen Überwachung und die
Unterrichtung des Landwirts notwendigen Ani 1) AB Nr . 109 vom 9. 7 . 1964 , S. 1760/64 .
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Es ist angebracht , die Kommission damit zu
betrauen , bestimmte Durchführungsmaßnahmen
zu treffen . Um die Durchführung der in Aussicht
genommenen Maßnahmen zu erleichtern, ist ein
Verfahren vorzusehen , durch das im Rahmen
eines Ständigen Ausschusses für das landwirt
schaftliche , gartenbauliche und forstliche Saat
und Pflanzgutwesen eine enge Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten und der Kom
mission herbeigeführt wird ■—

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Diese Richtlinie bezieht sich auf Saatgut von
Getreide , das innerhalb der Gemeinschaft ge
werbsmäßig in den Verkehr gebracht wird .

Artikel 2

( 1 ) Im Sinne dieser Richtlinie sind :

A. Getreide : Pflanzen der folgenden Arten :

Avena sativa L. Hafer
Hordeum distichum L. zweizeilige Gerste
Hordeum polystichum L. mehrzeilige Gerste
Oryza sativa L. Reis
Seeale cereale L. Roggen
Triticum aestivum L. Weichweizen
Triticum durum L. Hartweizen

gaben tragen und auf den Gemeinschaftscharak
ter der Anerkennung hinweisen.

Einige Mitgliedstaaten brauchen für beson
dere Saatzwecke Mischungen von Getreidesaat
gut mehrerer Arten . Um diesem Bedarf Rech
nung zu tragen, müssen die Mitgliedstaaten er
mächtigt werden, solche Mischungen unter be
stimmten Voraussetzungen zuzulassen.

Um zu gewährleisten, daß im Verkehr die
Voraussetzungen hinsichtlich der Qualität sowie
der Identitätssicherung erfüllt sind, müssen die
Mitgliedstaaten geeignete Kontrollmaßnahmen
vorsehen .

Saatgut, das diese Voraussetzungen erfüllt,
darf nur den in der Gemeinschaftsregelung vor
gesehenen Verkehrsbeschränkungen unterwor
fen werden, und zwar unbeschadet des Artikels
36 des Vertrages , abgesehen von den Fällen , in
denen die Gemeinschaftsregelung Toleranzen für
Schadorganismen vorsieht.

Es ist angebracht, daß während eines ersten
Zeitabschnitts — und zwar bis zur Schaffung
eines gemeinsamen Sortenkatalogs — diese Be
schränkungen insbesondere das Recht der Mit
gliedstaaten umfassen, den Saatgutverkehr auf
Sorten zu beschränken, die für ihr Gebiet lan
deskulturellen Wert besitzen.

Es ist notwendig, unter bestimmten Voraus
setzungen Saatgut , welches in anderen Ländern
auf der Grundlage von in einem Mitgliedstaat
anerkanntem Basissaatgut vermehrt worden ist ,
als gleichwertig mit dem in diesem Mitglied
staat vermehrten Saatgut anzuerkennen.

Andererseits ist es angebracht vorzusehen,
daß in dritten Ländern geerntetes Getreidesaat
gut innerhalb der Gemeinschaft gewerbsmäßig
nur in den Verkehr gebracht werden kann, wenn
es die gleiche Gewähr bietet wie Saatgut, das in
der Gemeinschaft amtlich anerkannt worden ist
und den gemeinschaftlichen Regeln entspricht .

Für Zeitabschnitte , in denen die Versorgung
mit anerkanntem Saatgut der verschiedenen Ka
tegorien Schwierigkeiten bereitet, ist es ange
bracht , vorübergehend Saatgut mit minderen
Anforderungen zuzulassen .

Um die technischen Methoden der Anerken
nung in den einzelnen Mitgliedstaaten anzuglei
chen und um künftig Vergleichsmöglichkeiten
hinsichtlich des in der Gemeinschaft anerkannten
und des aus dritten Ländern stammenden Saat
guts zu haben, ist es zweckmäßig , in den Mit
gliedstaaten gemeinschaftliche Vergleichsfelder
zur jährlichen Nachkontrolle des zertifizierten
Saatguts der verschiedenen Kategorien anzule
gen .

Triticum spelta L. Spelz
Zea mais L. Mais

B. Sorten , Hybriden und Inzuchtlinien von Mais :

a) Frei abblühende Sorte : Hinreichend homo
gene und beständige Sorte .

b ) Inzuchtlinie : Hinreichend homogene und
beständige Linie, die durch mehrere aufeinan
derfolgende Generationen im Wege der künst
lichen Selbstbefruchtung unter gleichzeitiger
Auslese oder durch gleichwertige Maßnahmen
erlangt worden ist .

c) Einfach-Hybride : Erste Generation aus
einer vom Züchter definierten Kreuzung zweier
Inzuchtlinien .

d) Doppel-Hybride : Erste Generation aus
einer vom Züchter definierten Kreuzung zweier
Einfach-Hybriden.

e) Dreiweg-Hybride : Erste Generation aus
einer vom Züchter definierten Kreuzung einer
Inzuchtlinie und einer Einfach-Hybride .

f) Top-Cross-Hybride : Erste Generation aus
einer vom Züchter definierten Kreuzung einer
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b) der vorbehaltlich von Artikel 4 die Vor
aussetzungen der Anlagen I und II für
Basissaatgut erfüllt und

c) bei dem in amtlicher Prüfung festge
stellt worden ist , daß die vorgenannten
Voraussetzungen erfüllt sind .

E. Zertifiziertes Saatgut (Roggen, Mais): Samen,

Inzuchtlmie oder einer Einfach-Hybride und
einer frei abblühenden Sorte .

g) Sortenkreuzungshybride : Erste Generation
aus einer vom Züchter definierten Kreuzung von
Pflanzen aus Basissaatgut von zwei frei abblü
henden Sorten.

C. Basissaatgut (Hafer , Gerste , Reis , Weizen ,
Spelz, Roggen): Samen,

a) der unter der Verantwortung des Züchters
nach den Regeln systematischer Erhaltungszucht
im Hinblick auf die Sorte gewonnen worden ist ;

b) der zur Erzeugung von Saatgut entweder
der Kategorie „zertifiziertes Saatgut" oder der
Kategorien „zertifiziertes Saatgut der ersten
Vermehrung" beziehungsweise „zertifiziertes
Saatgut der zweiten Vermehrung" bestimmt ist ;

c) der vorbehaltlich von Artikel 4 Absatz ( 1 )
Buchstabe a) die Voraussetzungen der Anlagen I
und II für Basissaatgut erfüllt und

d) bei dem in amtlicher Prüfung festgestellt
worden ist , daß die vorgenannten Voraussetzun
gen erfüllt sind .

D. Basissaatgut (Mais):

1 . von frei abblühenden Sorten : Samen,

a) der unter der Verantwortung eines
Züchters nach den Regeln systemati
scher Erhaltungszucht im Hinblick auf
die Sorte gewonnen worden ist ;

b) der zur Erzeugung von Saatgut der Ka
tegorie „zertifiziertes Saatgut" dieser
Sorte , von Top-Cross-Hybriden oder
von Sortenkreuzungshybriden be
stimmt ist ;

c) der vorbehaltlich von Artikel 4 die Vor
aussetzungen der Anlagen I und II für
Basissaatgut erfüllt und

d) bei dem in amtlicher Prüfung festge
stellt worden ist , daß die vorgenann
ten Voraussetzungen erfüllt sind ;

a) der unmittelbar von Basissaatgut stammt ;

b ) der zur Erzeugung von anderem als Saat
getreide bestimmt ist ;

c) der vorbehaltlich von Artikel 4 Absatz (1 )
Buchstabe b) und Absatz (2) die Voraussetzungen
der Anlagen I und II für zertifiziertes Saatgut
erfüllt und

d) bei dem in amtlicher Prüfung festgestellt
worden ist , daß die vorgenannten Voraussetzun
gen erfüllt sind .

F. Zertifiziertes Saatgut der ersten Vermehrung
(Hafer , Gerste , Reis , Weizen, Spelz): Samen,

a) der unmittelbar von Basissaatgut einer
Sorte stammt ;

b) der zur Erzeugung von Saatgut der Kate
gorie „zertifiziertes Saatgut der zweiten Vermeh
rung " oder von anderem als Saatgetreide be
stimmt ist ;

c) der die Voraussetzungen der Anlagen I
und II für zertifiziertes Saatgut der ersten Ver
mehrung erfüllt und

d) bei dem in amtlicher Prüfung festge
stellt worden ist , daß die vorgenannten Voraus
setzungen erfüllt sind .

G. Zertifiziertes Saatgut der zweiten Vermeh
rung (Hafer , Gerste, Reis , Weizen , Spelz):
Samen ,

2 . von Inzuchtlinien : Samen ,

a) der unmittelbar von Basissaatgut oder
zertifiziertem Saatgut der ersten Vermehrung
einer Sorte stammt ;

b) der zur Erzeugung von anderem als Saat
getreide bestimmt ist ;

c) der die Voraussetzungen der Anlagen I
und II für zertifiziertes Saatgut der zweiten Ver
mehrung erfüllt und

d) bei dem in amtlicher Prüfung festge
stellt worden ist , daß die vorgenannten Voraus
setzungen erfüllt sind .

a ) der vorbehaltlich von Artikel 4 die Vor
aussetzungen der Anlagen I und II für
Basissaatgut erfüllt und

b) bei dem in amtlicher Prüfung festge
stellt worden ist , daß die vorgenannten
Voraussetzungen erfüllt sind ;

3 . von Einfach-Hybriden : Samen ,

a) der zur Erzeugung von Doppel-Hybri
den, Dreiweg-Hybriden oder Top
Cross-Hybriden bestimmt ist ;

H. Amtliche Maßnahmen : Maßnahmen, die
durchgeführt werden

a) durch die Behörden eines Staates oder
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Artikel 4b) unter der Verantwortung eines Staates
durch juristische Personen des öffentlichen oder
privaten Rechts oder

c) bei Hilfstätigkeiten auch unter der Über
wachung eines Staates durch vereidigte natür
liche Personen

unter der Voraussetzung, daß die unter den
Buchstaben b) und c) genannten Personen an
dem Ergebnis dieser Maßnahmen kein Gewinn
interesse haben .

(2 ) Die Mitgliedstaaten können :

a) mehrere Generationen in die Kategorie
„Basissaatgut " einbeziehen und diese Kategorie
nach Generationen unterteilen ;

b) vorsehen, daß sich die amtliche Prüfung
der Keimfähigkeit und der technischen Reinheit
im Verfahren der Anerkennung nicht auf alle
Partien erstreckt, es sei denn, daß Zweifel an
der Erfüllung der diesbezüglichen Voraussetzun
gen der Anlage II bestehen.

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können jedoch abwei
chend von Artikel 3 gestatten,

a) daß Basissaatgut von Getreide, das die
Anforderungen der Anlage II an die Keimfähig
keit nicht erfüllt , amtlich anerkannt und in den
Verkehr gebracht wird ; dazu werden alle er
forderlichen Maßnahmen getroffen , damit der
Lieferant eine bestimmte Keimfähigkeit ge
währleistet, die er beim Inverkehrbringen auf
einem besonderen Etikett angibt , das seinen Na
men, seine Anschrift und die Bezugshummer der
Partie enthält ;

b) daß Saatgut von Mais der Kategorien
„Basissaatgut" oder „zertifiziertes Saatgut", bei
dem die amtliche Prüfung in bezug auf die Ein
haltung der Anforderungen der Anlage II an die
Keimfähigkeit nicht abgeschlossen ist , im Inter
esse einer schnellen Versorgung mit Saatgut
amtlich anerkannt und bis zum ersten Empfän
ger der Handelsstufe in den Verkehr gebracht
wird . Die Anerkennung erfolgt nur gegen Vor
lage einer vorläufigen Analyse des Saatguts
und gegen Angabe von Namen und Anschrift
des ersten Empfängers . Es werden alle erforder
lichen Maßnahmen getroffen, damit der Liefe
rant die sich aus der vorläufigen Analyse erge
bende Keimfähigkeit gewährleistet . Er gibt
diese Keimfähigkeit beim Inverkehrbringen auf
einem besonderen Etikett an , das seinen Namen,
seine Anschrift und die Bezugsnummer der Par
tie enthält .

Mit Ausnahme der in Artikel 15 vorge
sehenen Fälle der Vermehrung außerhalb der
Gemeinschaft gelten diese Bestimmungen nicht
für aus dritten Ländern eingeführtes Saatgut .

(2) Die Mitgliedstaaten können für Saatgut
von Mais die in Anlage II vorgesehene Mindest
keimfähigkeit bis auf 85 v. H. der reinen Körner
herabsetzen .

Artikel 3

( 1 ) Die Mitgliedstaaten schreiben vor , daß
Saatgut von Getreide nur in den Verkehr ge
bracht werden darf, wenn es als Basissaatgut ,
zertifiziertes Saatgut, zertifiziertes Saatgut der
ersten Vermehrung oder zertifiziertes Saatgut
der zweiten Vermehrung amtlich anerkannt
worden ist und die Anforderungen der An
lage II erfüllt .

(2 ) Die Mitgliedstaaten setzen bei Basissaat
gut und zertifiziertem Saatgut aller Art für die
Anerkennung und den Verkehr den Höchst
feuchtigkeitsgehalt fest.

(3 ) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge ,
daß die amtlichen Saatgutprüfungen nach inter
national üblichen Methoden durchgeführt wer
den , soweit solche Methoden bestehen .

(4 ) Die Mitgliedstaaten können Ausnahmen
von den Absätzen ( 1) und (2 ) vorsehen :

a) für Zuchtsaatgut dem Basissaatgut vor
hergehender Generationen ;

b) für Versuche oder wissenschaftliche
Zwecke ;

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten können für die einhei
mische Erzeugung hinsichtlich der Vorausset
zungen der Anlagen I und II zusätzliche oder
strengere Voraussetzungen für die Anerkennung
festlegen.

Artikel 6

c) für Züchtungsvorhaben ;
( 1 ) Jeder Mitgliedstaat legt eine Liste der in
seinem Gebiet amtlich zur Anerkennung zuge
lassenen Sorten von Getreide an .

(2) Eine Sorte wird zur Anerkennung erst zu
gelassen, wenn im Laufe von zwei und bei Rog
gen und frei abblühenden Maissorten von drei

d) für nicht aufbereitetes Saatgut , das zur
Aufbereitung in den Verkehr gebracht wird, so
fern die Identität dieses Saatguts gewährleistet
ist .
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der Inzuchtlinien von Mais und bei der Prüfung
des Saatguts zur Anerkennung die Proben amt
lich nach geeigneten Methoden gezogen werden.

(2 ) Bei der Prüfung des Saatguts zur Anerken
nung werden die Proben aus homogenen Partien
gezogen. Das Höchstgewicht einer Partie und das
Mindestgewicht einer Probe sind in Anlage III
angegeben .

Artikel 8

( 1 ) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß
Basissaatgut und zertifiziertes Saatgut aller Art
nur in ausreichend homogenen Lieferungen und
in geschlossenen Packungen, die nach den Ar
tikeln 9 und 10 mit einem Verschluß versehen
und gekennzeichnet sind, in den Verkehr ge
bracht werden darf.

(2) Die Mitgliedstaaten können für den Ver
kehr mit Kleinmengen an Letztverbraucher Aus
nahmen von Absatz (1 ) hinsichtlich der Verpak
kung des Verschlusses sowie der Kennzeichnung
vorsehen .

Artikel 9

aufeinanderfolgenden Jahren in amtlichen oder
amtlich beaufsichtigten Prüfungen, insbeson
dere Anbauprüfungen, festgestellt worden ist ,

a) bei Hafer , Gerste, Reis, Weizen und Spelz ,
daß die Sorte hinreichend homogen und bestän
dig ist . Die Liste gibt die wesentlichen morpho
logischen oder physiologischen Merkmale an,
nach denen die Sorte identifiziert werden kann ;

b) bei Roggen und frei abblühenden Mais
sorten, daß die Sorte hinreichend homogen und
beständig ist ; die Liste gibt die wesentlichen
morphologischen oder physiologischen Merk
male an, durch die die Sorten in den unmittel
bar aus Saatgut der Kategorie „zertifiziertes
Saatgut" stammenden Pflanzen voneinander zu
unterscheiden sind ;

c) bei Hybridsorten von Mais , daß die zu
grunde liegenden Inzuchtlinien hinreichend
homogen und beständig sind und daß die Sorte
das Ergebnis vom Züchter definierter Kreuzun
gen ist . Die Liste gibt die wesentlichen morpho
logischen oder physiologischen Merkmale an,
durch die die Sorten in den unmittelbar aus
Saatgut der Kategorie „zertifiziertes Saatgut "
stammenden Pflanzen voneinander zu unter
scheiden sind . Wenn bei genealogischen Kompo
nenten von Hybriden, synthetischen und ähn
lichen Sorten eine Anerkennung des Basissaat
guts verlangt wird, so muß die Beschreibung
der wesentlichen morphologischen oder physio
logischen Merkmale von diesen Komponenten
angegeben werden .

(3 ) Bei Hybriden und synthetischen Sorten
sind die genealogischen Komponenten den für die
Zulassung und Anerkennung zuständigen Be
hörden bekanntzugeben. Die Mitgliedstaaten tra
gen dafür Sorge, daß die Prüfung und Beschrei
bung der genealogischen Komponenten auf An
trag des Züchters vertraulich gehalten werden.

(4 ) Die zugelassenen Sorten werden laufend
amtlich überwacht. Ist eine der Voraussetzungen
für die Zulassung zur Anerkennung nicht mehr
erfüllt, so wird die Zulassung zurückgenommen
und die Sorte in der Liste gestrichen. Ändert sich
ein unwesentliches Merkmal oder ändern sich
mehrere unwesentliche Merkmale einer Roggen
oder frei abblühenden Maissorte, so wird die
Beschreibung in der Liste unverzüglich geändert .

(5) Die Liste sowie ihre jeweiligen Änderun
gen werden der Kommission unverzüglich mitge
teilt, die sie den übrigen Mitgliedstaaten über
mittelt .

( 1 ) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß die
Packungen von Basissaatgut und zertifiziertem
Saatgut aller Art amtlich so verschlossen wer
den, daß der Verschluß beim Öffnen der Packung
verletzt wird und nicht wiederverwendet wer
den kann.

(2) Eine Wiederverschließung darf nur amtlich
vorgenommen werden. In diesem Fall werden
auf dem in Artikel 10 Absatz (1 ) vorgesehenen
Etikett auch die Wiederverschließung, deren Da
tum und die Stelle, die die Wiederverschließung
vorgenommen hat, vermerkt.

Artikel 10

( 1 ) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, daß die
Packungen von Basissaatgut und zertifiziertem
Saatgut aller Art

a) an der Außenseite mit einem amtlichen
Etikett gemäß Anlage IV in einer der Amtsspra
chen der Gemeinschaft versehen werden. Seine
Befestigung wird durch den amtlichen Verschluß
gesichert . Die Farbe des Etiketts ist weiß bei
Basissaatgut, blau bei zertifiziertem Saatgut und
zertifiziertem Saatgut der ersten Vermehrung,
rot bei zertifiziertem Saatgut der zweiten Ver
mehrung. Im Verkehr zwischen den Mitglied
staaten gibt das Etikett das Datum der amtlichen
Verschließung an. Wenn in den Fällen des Ar

Artikel 7

( 1 ) Die Mitgliedstaaten schreiben vor , daß im
Verfahren der Überwachung der Sorten sowie
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Art , das entsprechend den Bestimmungen dieser
Richtlinie amtlich anerkannt und dessen Pak
kung amtlich gekennzeichnet und verschlossen
worden ist , hinsichtlich seiner Eigenschaften, der
Prüfungsmaßnahmen, der Kennzeichnung und
der Verschließung nur den in dieser Richtlinie
vorgesehenen Verkehrsbeschränkungen unter
liegt .

tikels 4 Absatz ( 1 ) Buchstabe a) und Absatz (2)
Basissaatgut und Saatgut von Mais die Anfor
derungen der Anlage II an die Keimfähigkeit
nicht erfüllt , so wird dies auf dem Etikett ver
merkt ;

b) im Innern einen amtlichen Vermerk in der
Farbe des Etiketts und mit den für dieses Etikett
in Anlage IV vorgesehenen Angaben enthalten .
Dieser Vermerk ist entbehrlich, wenn die An
gaben auf der Packung in unverwischbarer Farbe
aufgedruckt sind.

(2 ) Die Mitgliedstaaten können :

(2 ) Die Mitgliedstaaten können :

a) vorschreiben, daß das Etikett in allen Fäl
len das Datum der amtlichen Verschließung an
gibt ;

b) für Kleinpackungen Ausnahmen von Ab
satz ( 1 ) vorsehen.

a) den Verkehr mit zertifiziertem Saatgut
von Hafer , Gerste , Reis , Weizen oder Spelz auf
Saatgut der ersten Vermehrung beschränken ;

b) bis ein gemeinsamer Sortenkatalog einge
führt werden kann — diese Einführung muß
spätestens am 1 . Januar 1970 erfolgen —, den
Verkehr mit Saatgut von Getreide auf Saatgut
von Sorten beschränken, die in eine nationale
Liste , welche den landeskulturellen Wert für ihr
Gebiet zur Grundlage hat, eingetragen sind. Die
Voraussetzungen für die Eintragung in die Liste
sind für die aus anderen Mitgliedstaaten stam
menden Sorten die gleichen wie für die nationa
len Sorten .

Artikel 11

Das Recht der Mitgliedstaaten bleibt unbe
rührt vorzuschreiben, daß die Packungen von
inländischem oder eingeführtem Basissaatgut
oder zertifiziertem Saatgut aller Art im Hinblick
auf das Inverkehrbringen in ihren Hoheitsge
bieten auch in anderen Fällen als denen des Ar
tikels 4 mit einem Etikett des Lieferanten ver
sehen werden.

Artikel 15

Artikel 12

Die Mitgliedstaaten schreiben vor , daß jeg
liche chemische Behandlung von Basissaatgut
oder zertifiziertem Saatgut aller Art entweder
auf dem amtlichen Etikett oder auf einem Eti
kett des Lieferanten sowie auf oder in der Pak
kung vermerkt wird .

Die Mitgliedstaaten schreiben vor , daß Saat
gut von Getreide , welches unmittelbar aus in
einem Mitgliedstaat anerkanntem Basissaatgut
oder aus zertifiziertem Saatgut der ersten Ver
mehrung stammt und in einem anderen Mit
gliedstaat oder in einem dritten Land geerntet
worden ist , dem zertifizierten Saatgut bezie
hungsweise dem zertifizierten Saatgut der ersten
oder zweiten Vermehrung gleichsteht , wenn die
ses Saatgut im Erzeugerstaat des Basissaatguts
oder des zertifizierten Saatguts der ersten Ver
mehrung geerntet worden ist, und wenn es auf
seiner Vermehrungsfläche einer den Vorausset
zungen der Anlage I genügenden Feldbesichti
gung unterworfen worden ist, und wenn in amt
licher Prüfung festgestellt worden ist , daß die
Voraussetzungen der Anlage II für zertifiziertes
Saatgut beziehungsweise zertifiziertes Saatgut
der ersten oder zweiten Vermehrung erfüllt
sind .

Artikel 13

( 1 ) Die Mitgliedstaaten können gestatten, daß
Saatgut von Getreide in Mischungen von Saat
gut verschiedener Arten in den Verkehr ge
bracht wird , wenn die verschiedenen Bestand
teile der Mischung vor dem Mischen den für sie
geltenden Regeln für das Inverkehrbringen ent
sprechen.

( 2 ) Artikel 8 , 9 und 11 finden entsprechende
Anwendung, desgleichen Artikel 10 , mit der
Maßgabe, daß das Etikett bei Mischungen grün
ist .

Artikel 16

Artikel 14

( 1 ) Der Rat stellt auf Vorschlag der Kommis
sion mit qualifizierter Mehrheit fest ,

a ) ob im Falle des Artikels 15 die in einem
dritten Land durchgeführten Feldbesichtigungen
den Voraussetzungen der Anlage I genügen ;

( 1 ) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge ,
daß Basissaatgut und zertifiziertes Saatgut aller
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b) ob in einem dritten Land geerntetes Saat
gut von Getreide , das hinsichtlich seiner Eigen
schaften sowie der zu seiner Prüfung, seiner
Identitätssicherung, seiner Kennzeichnung und
seiner Kontrolle durchgeführten Maßnahmen
die gleiche Gewähr bietet, insoweit dem Basis
saatgut oder dem zertifizierten Saatgut bezie
hungsweise dem zertifizierten Saatgut der ersten
oder zweiten Vermehrung gleichsteht, das in der
Gemeinschaft geerntet worden ist und den Be
stimmungen dieser Richtlinie entspricht.

(2) Die Mitgiedstaaten können die in Ab
satz ( 1 ) genannten Feststellungen selbst treffen,
bis sich der Rat gemäß Absatz ( 1 ) geäußert hat .
Dieses Recht erlischt mit Ablauf des 1 . Juli 1969 .

denen in jedem Jahr eine Nachkontrolle von
Stichproben von Basissaatgut und von zertifi
ziertem Saatgut aller Art durchgeführt wird.
Diese Felder unterliegen der Prüfung durch den
in Artikel 21 genannten Ausschuß .

(2) In einem ersten Zeitabschnitt dienen die
Vergleichsprüfungen der Angleichung der tech
nischen Methoden der Anerkennung im Hinblick
auf die Erzielung gleichwertiger Ergebnisse . So
bald dieses Ziel erreicht ist , wird jährlich ein
Tätigkeitsbericht über die Vergleichsprüfungen
erstellt , der den Mitgliedstaaten und der Kom
mission vertraulich mitgeteilt wird . Die Kom
mission bestimmt nach dem Verfahren des Ar
tikels 21 den Zeitpunkt , zu dem der Bericht zum
ersten Male erstellt wird .

(3 ) Die Kommission erläßt nach dem Verfah
ren des Artikels 21 die zur Durchführung der
Vergleichsprüfungen notwendigen Maßnahmen .
In dritten Ländern geerntetes Saatgut von Ge
treide kann in die Vergleichsprüfungen einbezo
gen werden.

Artikel 17

Artikel 21

( 1 ) Zur Behebung von vorübergehenden, min
destens in einem Mitgliedstaat auftretenden und
innerhalb der Gemeinschaft nicht zu beseitigen
den Schwierigkeiten in der allgemeinen Versor
gung mit Basissaatgut oder mit zertifiziertem
Saatgut aller Art ermächtigt die Kommission
nach dem Verfahren des Artikels 21 einen oder
mehrere Mitgliedstaaten, für einen von ihr be
stimmten Zeitraum Saatgut einer Kategorie mit
minderen Anforderungen zum Verkehr zuzu
lassen.

(2) Handelt es sich um eine Kategorie von
Sorten- oder Inzuchtliniensaatgut, so ist die
Farbe des amtlichen Etiketts die , welche für die
entsprechende Kategorie vorgesehen ist ; andern
falls ist die Farbe dunkelgelb . In jedem Fall gibt
das Etikett an, daß es sich um Saatgut einer
Kategorie mit minderen Anforderungen handelt .

Artikel 18

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte
Verfahren Bezug genommen, so befaßt der Vor
sitzende des durch Beschluß des Rates vom
14 . Juni 1966 (*) eingesetzten Ständigen Aus
schusses für das landwirtschaftliche , gartenbau
liche und forstliche Saat- und Pflanzgutwesen,
im folgenden „Ausschuß" genannt, entweder von
sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines
Mitgliedstaats den vorgenannten Ausschuß .

(2 ) In diesem Ausschuß werden die Stimmen
der Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz (2 )
des Vertrages gewogen. Der Vorsitzende nimmt
an der Abstimmung nicht teil .

( 3 ) Der Vertreter der Kommission unter
breitet einen Entwurf der zu treffenden Maß
nahmen . Der Ausschuß nimmt zu diesen Maß
nahmen innerhalb einer Frist, die der Vorsit
zende entsprechend der Dringlichkeit der zu
prüfenden Fragen bestimmen kann, Stellung.
Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit
von zwölf Stimmen zustande .

(4) Die Kommission erläßt Maßnahmen, die
sofort anwendbar sind. Entsprechen jedoch diese
Maßnahmen nicht der Stellungnahme des Aus
schusses, so werden sie dem Rat von der Kom
mission alsbald mitgeteilt . In diesem Fall kann
die Kommission die Anwendung der von ihr be

Diese Richtlinie gilt nicht für Saatgut von
Getreide , das nachweislich zur Ausfuhr nach
dritten Ländern bestimmt ist .

Artikel 19

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforder
lichen Maßnahmen, damit im Verkehr die Ein
haltung der in dieser Richtlinie vorgesehenen
Voraussetzung bei Saatgut von Getreide zumin
dest durch Stichproben amtlich überwacht wird .

Artikel 20

( 1 ) Innerhalb der Gemeinschaft werden ge
meinschaftliche Vergleichsfelder angelegt , auf ( x ) Siehe Seite 2289/66 dieses Amtsblatts .
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schlossenen Maßnahmen bis zur Dauer von
höchstens einem Monat nach dieser Mitteilung
aussetzen.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit
binnen einer Frist von einem Monat anders ent
scheiden.

waltungsvorschriften in Kraft , um den Bestim
mungen des Artikels 14 Absatz ( 1 ) nachzukom
men , und spätestens bis zum 1 . Juli 1969 die er
forderlichen Vorschriften , um den übrigen Be
stimmungen dieser Richtlinien und ihrer An
lagen nachzukommen. Sie setzen die Kommis
sion unverzüglich hiervon in Kenntnis .

Artikel 22

Artikel 24

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten ge
richtet .

Vorbehaltlich der in Anlage II Nummer 2
vorgesehenen Toleranzen für das Vorhandensein
von Schadorganismen, berührt diese Richtlinie
nicht die innerstaatlichen Rechtsvorschriften , die
zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von
Menschen, Tieren oder Pflanzen oder des ge
werblichen und kommerziellen Eigentums ge
rechtfertigt sind .

Geschehen zu Brüssel am 14 . Juni 1966 .

Artikel 23 Im Namen des Rates

Der Präsident

P. WERNER
Die Mitgliedstaaten setzen spätestens am

1 . Juli 1968 die erforderlichen Rechts- und Ver

ANLAGE I

Voraussetzungen für die Anerkennung hinsichtlich des Bestandes

1 . Der Bestand ist ausreichend sortenecht und sortenrein. Diese Voraussetzung findet
entsprechende Anwendung auf Inzuchtlinien von Mais .

2 . An amtlichen Feldbesichtigungen finden mindestens statt :

A. bei Hafer, Gerste, Reis, Weizen, Spelz, Roggen 1

B. bei Mais — während der Blütezeit

a) frei abblühende Sorten 1

b) für die Erzeugung von zertifiziertem Saatgut von Hybridsorten 3

c) für die Erzeugung von Basissaatgut von Einfach-Hybriden 4

d) Inzuchtlinien 4

3 . Der Kulturzustand der Vermehrungsfläche und der Entwicklungsstand des Bestan
des gestatten eine ausreichende Kontrolle der Sortenechtheit und der Sortenreinheit
sowie des Gesundheitszustands und bei Mais auch der Echtheit und Reinheit von
Inzuchtlinien und der Entfahnung für die Erzeugung von Saatgut von Hybridsorten .

4 . Bei Roggen und Mais betragen die Mindestentfernungen zu benachbarten Beständen
anderer Sorten oder Inzuchtlinien derselben Art und zu Beständen derselben Sorte
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oder Inzuchtlinie, welche die Voraussetzungen hinsichtlich der Reinheit für die
Erzeugung von Saatgut derselben Kategorie nicht erfüllen, bei

Basissaatgut zertifiziertem Saatgut

a) Mais 200 m 200 m

b) Roggen 300 m 250 m

Diese Entfernungen brauchen nicht eingehalten zu werden, sofern eine ausreichende
Abschirmung gegen eine unerwünschte Fremdbestäubung vorhanden ist.

5 . Das Vorhandensein von Krankheiten, die den Saatwert beeinträchtigen, insbeson
dere von Ustilagineae, ist auf ein Mindestmaß beschränkt.

6 . Besondere Voraussetzungen für Mais :

A. Der zahlenmäßige Anteil an Pflanzen mit typischen Abweichungen überschreitet
nicht folgende Hundertsätze :

a) bei Basissaatgut 0,1 v . H.

b) für die Erzeugung von zertifiziertem Saatgut von Hybridsorten 0,2 v. H.

c) für die Erzeugung von Saatgut von frei abblühenden Sorten 0,5 v. H.

B. Hinsichtlich der Entfahnung für die Erzeugung von Saatgut von Hybridsorten
überschreitet der Anteil an weiblichen Elternpflanzen, die Pollen abgegeben
haben, bei einer amtlichen Feldbesichtigung nicht 1 v. H. und bei der Gesamtzahl
der durchgeführten amtlichen Feldbesichtigungen nicht 2 v. H.

C. Für die Erzeugung von Saatgut von Hybridsorten sollen alle Elternpflanzen hin
reichend gleichzeitig blühen.

ANLAGE II

Anforderungen, denen das Saatgut genügen muß

1 . Das Saatgut ist ausreichend sortenecht und sortenrein. Diese Voraussetzung findet entsprechende Anwen
dung auf Inzuchtlinien von Mais .

2 . Das Vorhandensein von Krankheiten, die den Saatwert beeinträchtigen, ist auf ein Mindestmaß beschränkt .
Bei zertifiziertem Saatgut werden in 500 g 2 Stück oder Bruchstücke von Claviceps purpurea geduldet .
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3 . A. Das Saatgut erfüllt folgende Normen :
Technische Reinheit

Mindest
sorten-

Mindest
keim-
fähigkeit

Technische
Mindest

Höchstanteil an Körnern anderer Pflanzenarten
(Zahl der Körner in 500 g)

Art Kategorie reinheit

(v. H. )
(v. H. der
reinen
Körner)

reinheit

(v. H. des
Gewichtes)

Insgesamt
andere
Getreide
arten

sonstige Pflanzenarten

a) Hafer
Gerste
Weizen
Spelz

aa) Basissaatgut 99,9 85 98 4 1 3 , davon
1 Raphanus raphani
strum oder Agro
stemma githago,

0 Avena fatua, Avena
sterilis , Avena lu
doviciana oder Lo
lium temulentum

bb) Zertifiziertes
Saatgut der
ersten Ver
mehrung

99,7 85 98 10 5 7 , davon
3 Raphanus raphani
strum oder Agro
stemma githago,

0 Avena fatua, Avena
sterilis , Avena lu
doviciana oder Lo
lium temulentum

cc) Zertifiziertes
Saatgut der
zweiten Ver
mehrung

99 85 98 10 5 7 , davon
3 Raphanus raphani
strum oder Agro
stemma githago ,

0 Avena fatua , Avena
sterilis , Avena lu
doviciana oder Lo
lium temulentum

b) Reis aa) Basissaatgut 99,9 80 98 4 1 rotes
Korn

1 Panicum

bb) Zertifiziertes
Saatgut der
ersten Ver
mehrung

99,7 80 98 10 2 rote
Kör
ner

3 Panicum

cc) Zertifiziertes
Saatgut der
zweiten Ver
mehrung

99 80 98 10 3 rote
Kör
ner

3 Panicum

c) Roggen aa) Basissaatgut 85 98 4 1 3 , davon
1 Raphanus raphani
strum oder Agro
stemma githago,

0 Avena fatua, Avena
sterilis , Avena lu
doviciana oder Lo
lium temulentum

bb) Zertifiziertes
Saatgut

85 98 10 5 7 , davon
3 Raphanus raphani
strum oder Agro
stemma githago,

0 Avena fatua, Ave
na sterilis , Avena
ludoviciana oder
Lolium temulentum

d) Mais aa) Basissaatgut

bb) Zertifiziertes
Saatgut von
Hybridsorten

cc) Zertifiziertes
Saatgut von frei
abblühenden
Sorten

90

90

90

98

98

98

0

0

0

B. Die Einhaltung der Anforderungen an die Mindestsortenreinheit wird in der Regel im Feldbestand geprüft.
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ANLAGE III

Höchstgewicht einer Partie :

Mindestgewicht einer Probe :

20 t

1000 g
250 g bei Inzuchtlinien von Mais .

ANLAGE IV

Etikett

A. Vorgeschriebene Angäben

a) für Basissaatgut und zertifiziertes Saatgut

1 . „Nach den Bestimmungen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft aner
kanntes Saatgut"

2 . Anerkennungsstelle und Mitgliedstaat

3 . Bezugsnummer der Partie

4. Art

5 . Sorte oder Inzuchtlinie von Mais

6 . Kategorie

7 . Erzeugerland

8 . Angegebenes Netto- oder Bruttogewicht

9 . Bei Hybridsorten von Mais : Zusatz „Hybrid"

b) für Mischungen von Saatgut

1 . „Saatgutmischung
(Arten)

2 . Verschließungsstelle und Mitgliedstaat

3 . Bezugsnummer der Partie

4 . Arten , Kategorien, Sorten und Erzeugerländer sowie Gewichtsverhältnis der
Bestandteile

5 . Angegebenes Netto- oder Bruttogewicht

B. Mindestgröße

110 mm X 67 mm


